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Rückzug der schweizerischen Silbermünzen

Das Silbergeld, welches im Anschluss an die Inkraftsetzung des neuen Müng-
gesetzes ausser Kurs gesetzt wurde (erinnern wir daran, dass es sich um die
Fünffrankenstücke der Jahre 1931 his 1967 und 1969, die Zweifrankenstücke
der Jahre ÜP74 bis 1967 und die Einfranken- und Fünfzigrappenstücke der Jahre
1875 bis 1967 handelt), wird noch bis zum 31. März 1972 von den schweizerischen
Banken, der PTT und der SBB und bis zum 30. September 1972 von der Eidg.
Staatskasse in Bern zum Nominalwert angenommen.

SBB-Billette zum halben Preis

Wir erinnern die über 62jährigen Schweizerinnen und die über 65jährigen
Schweizer in Liechtenstein daran, dass sie, wie die Inlandschweizer, in den
Genuss von Billetten zum halben Preis kommen können, wenn sie bei den
schweizerischen Behnhöfen oder den SBB-Agenturen im Ausland ein Halbtaxabonnement
zum Preis von 60 Schweizerfranken kaufen. Es sollte nicht vergessen werden,
bei der Bestellung einen offiziellen Ausweis (Identitätskarte oder Pass) und
eine Photographie mitzubringen.

Auswanderung

Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass das Bundesamt für Industrie, Gewerbe
und Arbeit (BIGA, auf französisch OFIAMT), Monbijoustrasse 43, 3003 Bern, den
Interessenten über die Arbeits- und Lebensbedingungen in der Schweiz sowie in
den meisten andern Ländern der "elt Auskunft erteilt.

Mitgliederbenregung

Seit der letzten Ausgabe unseres Mitteilungsblattes konnten wir folgende Landsleute

als neue Mitglieder in unsern Verein aufgenommen werden. Wir heissen diese
neuen Mitglieder in unserm Kreise herzlich willkommen.

Frau Dr M. Hoek Vaduz

Herr Anton Koser Vaduz
Herr Albert Baumann Vaduz

Herr Richard Bühler Balzers
Herr Georg H.D.Koch Triesen
Herr Hans Herzog Vaduz

Herr Gottlieb Brunner Balzers
Herr Walter Dürst Vaduz
Herr Pius Schwager Vaduz
Herr Franz Plutschow Vaduz
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